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§ 564b UGB
 UGB - Unternehmensgesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.01.2024

(1) Werden entzündliche, explosive oder sonst gefährliche Güter an Bord gebracht, ohne daß der Schi er von ihnen

oder ihrer gefährlichen Art oder Bescha enheit Kenntnis erlangt hat, so haftet der Befrachter oder der Ablader nach

§ 564, auch ohne daß ihn ein Verschulden tri t. Der Schi er ist in diesem Fall befugt, die Güter jederzeit und an jedem

beliebigen Ort auszuschiffen, zu vernichten oder sonst unschädlich zu machen.

(2) Hat der Schi er der Abladung in Kenntnis der gefährlichen Art oder Bescha enheit der Güter zugestimmt, so ist er

berechtigt, in gleicher Weise zu verfahren, wenn die Güter das Schi  oder die übrige Ladung gefährden. Auch in

diesem Fall ist der Verfrachter und der Schi er zum Ersatz des Schadens nicht verp ichtet. Die Vorschriften über die

Verteilung des Schadens im Fall der großen Haverei bleiben unberührt.
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